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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauPolG Slbg 1997 §9 Abs1 Z6;

BauRallg;

GaragenO Slbg 1997 §2;

RGaO §2;

Rechtssatz

Soweit sich die Beschwerde des Nachbarn gegen die projektierte (nach Ansicht des Nachbarn zu geringe) Anzahl der

vorgesehenen PKW-Stellplätze richtet, kann er durch den angefochtenen Bescheid nicht in seinen subjektiv-

öCentlichen Rechten verletzt sein, weil die diesbezüglichen Rechtsvorschriften (insbesondere § 2 der Slbg.

Garagenordnung) zwar öCentlichen Interessen, nicht aber dem Schutz der Nachbarinteressen dienen (vgl. u.a. das

Erkenntnis vom 9. März 1993, Zl. 92/06/0212, mit weiteren Hinweisen).

Schlagworte

Baurecht Nachbar Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine

subjektiv-öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9
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